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mischen Erneuerungsgedankens nicht unerwähnt bleiben 9). Es ist zudem 
interessant, wie Gregor VII., vielleicht sogar schon als Archidiakon, ganz 
bewußt auf das alte Privilegienformular Gregors d. Gr. zurückgreift 10).

Es soll mit diesen Bemerkungen nicht der Anschein erweckt werden, 
als ob es der Reformbewegung an Ideen gemangelt hatte. Aber zu deren 
Begründung griff man doch stets auf die alten Rechtsnormen, so wie 
man sie verstand, zurück und sammelte zu diesem Zwecke eifrig die 
alten Canones. Gilt das für die ersten Reformpäpste, so haben sich auch 
bei Gregor VII. die Grundlagen noch nicht entscheidend gewandelt. Man 
hat immer wieder auf dieses Zurückgreifen auf die Vergangenheit bei 
Gregor VII. hingewiesen 11). Was ihn von seinen Vorgängern abhebt, 
ist die Tatsache, daß er deren Gedanken völlig durchgedacht, sie kon­
sequent angewendet und damit einen entscheidenden Wendepunkt ein­
geleitet hat. Aber es muß doch festgehalten werden, daß gerade seine 
Aktivität die Pontifikate seiner Vorgänger überschattet und nicht immer 
erkennen läßt, daß die gleichen Ziele auch von diesen schon angestrebt 
wurden. Ganz besonders gilt das von seinem unmittelbaren Vorgänger 
Alexander II. 12), wobei es allerdings fraglich ist, ob nicht manche Maß­
nahme dieses Papstes schon auf seinen Archidiakon und Ratgeber Hilde­
brand zurückzuführen ist.

Hildebrand-Gregor stand also ganz in der Tradition der römischen 
Kirche — auch ihrer Verwaltung —, in der er seine Ausbildung er­
fahren hatte und der er bis zu seinem Tode diente. Eine Lösung der 
umstrittenen Fragen seiner römischen Verwandtschaft 13) mag kaum er-
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